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V

Vorwort zur 6. Auflage

Die fünfte, erstmals aus meiner Feder stammende Auflage dieses Lehr-
buchs ist von der Kritik freundlich aufgenommen worden. Eine Reihe 
zwischenzeitlicher Entwicklungen ließen es angezeigt erscheinen, drei 
Jahre nach ihrem Erscheinen eine Neuauflage vorzulegen:

So ist zum einen die Zahl der Vertragsstaaten des UN-Kaufrechts wei-
ter angewachsen, sodass das Übereinkommen mittlerweile in 85 Staaten 
der Welt (darunter seit 2014 auch in Brasilien) gilt. Zugleich haben wei-
tere Vertragsstaaten Vorbehalte zurückgenommen, die sie bei ihrer Rati-
fikation erklärt hatten, und dadurch zur einheitlicheren Geltung des Ein-
heitskaufrechts beigetragen.

Zum anderen war neue Rechtsprechung zu berücksichtigen, die von 
Gerichten aus verschiedenen Vertragsstaaten sowie von Schiedsgerich-
ten stammt und das Übereinkommen angewandt und interpretiert hat – 
bislang ganz überwiegend international einheitlich, wie von Art.  7 I 
CISG angestrebt. Wie schon in den Vorauflagen ist dabei darauf hinzu-
weisen, dass es nicht Aufgabe des Lehrbuchs ist, die Rechtsprechung zum 
UN-Kaufrecht vollständig oder auch nur repräsentativ nachzuweisen; 
hierfür müssen die einschlägigen Kommentare und Datenbanken konsul-
tiert werden. Vorrangiges Ziel des Lehrbuchs ist es demgegenüber, Ver-
ständnis für das System des Einheitskaufrechts zu vermitteln, allfällige 
Unsicherheiten bei seiner Auslegung oder praktischen Anwendung zu 
benennen und Vorschläge für deren sachgerechte Überwindung zu ent-
wickeln. Um dem Leser die Identifikation derjenigen Urteile und Schieds-
sprüche zu erleichtern, die im Text zitiert werden, enthält die vorliegen-
de Neuauflage erstmals ein Urteilsverzeichnis (in Anhang 4).

Verschiedene Abschnitte des Textes habe ich des Weiteren neu einge-
fügt oder umgeschrieben, um Entwicklungen in der Rechtspraxis, aktu-
ellen wissenschaftlichen Diskussionen oder der verbesserten eigenen 
Erkenntnis Rechnung zu tragen. Dies betrifft etwa Ausführungen zu den 
Anwendungsvoraussetzungen des Übereinkommens, zur Partei- und 
Privatautonomie, zur Auslegung von Verträgen, zum Vertragsschluss 
zwischen drei und mehr Parteien, zur Untersuchungsobliegenheit des 
Käufers und zur Gewinnabschöpfung unter dem UN-Kaufrecht. 



VI

Vorwort

Schließlich konnten verschiedene Unklarheiten und auch Fehler im 
Text ausgebessert werden, auf die mich zum Teil freundliche Hinweise 
aus der Leserschaft aufmerksam gemacht haben. Hierfür danke ich herz-
lich; auch künftig sind entsprechende Hinweise, Verbesserungsvorschlä-
ge, Kritik (oder auch Lob) willkommen unter  mail@ulrichschroeter.com.

Zu großem Dank verpflichtet bin ich wiederum den Mitarbeitern an 
meinem Mannheimer Lehrstuhl, die ganz wesentlich zur Fertigstellung 
des druckreifen Manuskripts einschließlich der Anhänge (namentlich des 
neuen Urteilsverzeichnisses) beigetragen haben. Meine Sekretärin Jutta 
Metz, meine Assistenten Rabea Döllinger, Anna Hillenbrand, Maria 
 Krämer und Heinrich Nemeczek, meine wissenschaftlichen Mitarbeiter 
 Matthias Hausdorf und Johannes Wicke sowie meine studentischen Mit-
arbeiter Anna Haarer, Uta Müldner und Martin Stache haben dabei sämt-
lich großen und vielfach überobligationsmäßigen Einsatz gezeigt, für den 
ich ihnen herzlich verbunden bin.

Adelaide, im August 2016 Ulrich Schroeter
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1 − 2

Einleitung

I. Vorgeschichte

 1 1Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf – CISG1 (United Nations Convention on Con-
tracts for the International Sale of Goods) – ist auf einer diplomatischen 
Konferenz erarbeitet worden, die aufgrund eines Beschlusses der UN-Ge-
neralversammlung vom Generalsekretär der Vereinten Nationen nach 
Wien einberufen worden war und dort in der Zeit vom 10. März – 11. 
April 1980 getagt hat. Die nach Art.  99 des Übereinkommens für sein 
Inkrafttreten erforderliche Hinterlegung von zehn Ratifikations-, An-
nahme-, Genehmigungs- oder Beitrittsurkunden wurde am 11. Dezem-
ber 1986 erreicht; das Übereinkommen trat deshalb am 1. Januar 1988 in 
Kraft.

 2 2Die Bundesrepublik Deutschland verabschiedete im Jahre 1989 das 
notwendige Vertragsgesetz (Zustimmungsgesetz) zum Übereinkommen2 
und hinterlegte die Ratifikationsurkunde bei dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen in seiner Rolle als Depositar, sodass das CISG in der 
Bundesrepublik am 1. Januar 1991 in Kraft trat. Für Österreich3 war das 
Übereinkommen bereits am 1. Januar 1989 in Kraft getreten, und die 
Schweiz4 wurde mit Wirkung zum 1. März 1991 Vertragsstaat des 
UN-Kaufrechts. Da Deutsch nicht Abkommenssprache in Wien war, 
wurde auf einer Übersetzungskonferenz der deutschsprachigen Länder 

1 Im internationalen Schrifttum, aber auch in Rechtsprechung und Literatur des 
deutschen Sprachraumes hat sich mittlerweile die Abkürzung „CISG“ durchgesetzt, 
die aus dem englischsprachigen Namen des Übereinkommens abgeleitet ist; vgl. 
Flessner/Kadner, CISG?, ZEuP 1995, 347 ff. Im Text dieses Buches werden austausch-
bar die Bezeichnungen „CISG“, „UN-Kaufrecht“, „Einheitskaufrecht“ oder „Über-
einkommen“ verwandt.

2 S. Anhang 2 sowie die erläuternde Denkschrift zum Übereinkommen, BT-Drs. 
11/3076, 38 ff.

3 S. Erläuterungen der Regierungsvorlage zum Übereinkommen der Vereinten Na-
tionen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 12.5.1987, 94 BlgNR, 
XVII. GP, 45 ff.

4 S. Botschaft betreffend das Wiener Übereinkommen über Verträge über den in-
ternationalen Warenkauf vom 11.1.1989, BBl. 1989 I 745 ff.
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im Januar 1982 eine amtliche Übersetzung des Übereinkommens erar-
beitet, sodass bis auf geringfügige Divergenzen in Österreich, der Schweiz 
und der Bundesrepublik Deutschland ein übereinstimmender Text ver-
wendet wird.5

1. Wissenschaftliche Vorarbeiten

 3 3Mit dem UN-Kaufrecht sind Bestrebungen zur Schaffung eines einheit-
lichen Kaufrechts für grenzüberschreitende Kaufverträge zum Abschluss 
gekommen, deren Geschichte bis in das Jahr 1929 zurückreicht und eng 
mit dem Namen Ernst Rabels verknüpft ist. Ernst Rabel hatte im Jahre 
1928 dem Präsidenten des Internationalen Instituts für die Vereinheitli-
chung des Privatrechts (UNIDROIT) den Vorschlag gemacht, sich um die 
Vereinheitlichung des Rechts für grenzüberschreitende Warenkäufe zu 
bemühen. Zur Vorbereitung erster Entwürfe erarbeitete Ernst Rabel mit 
seinen Mitarbeitern im damaligen Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin eine 
umfassende rechtsvergleichende Untersuchung der Rechtsregeln zum 
Warenkauf, die in der Folge in dem zweibändigen Werk „Recht des Wa-
renkaufs“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und die Grund-
lagen für die folgenden Arbeiten zu einer Vereinheitlichung des Kauf-
rechts schuf. Zu Recht ist Ernst Rabel deshalb als „the mastermind be-
hind the draft Uniform International Sales Law“ bezeichnet worden.6

 4 4Die Einzelheiten des Weges, der vom Internationalen Institut für die Verein-
heitlichung des Privatrechts in Rom unter der Ägide des Völkerbundes bis zur 
ersten erfolgreichen Zwischenstation, dem Haager Einheitlichen Kaufrecht von 
1964, führte, brauchen hier nicht nachgezeichnet zu werden.7 Das Haager Ein-
heitliche Kaufrecht – das Einheitliche Gesetz über den Internationalen Waren-
kauf beweglicher Sachen (EKG) und das Einheitliche Gesetz über den Abschluss 
von Internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen (EAG) – wurde lei-
der nur von neun Staaten, darunter der Bundesrepublik Deutschland, in Geltung 
gesetzt und hat trotz der erheblichen Zahl von Gerichtsentscheidungen, die ins-
besondere in der Bundesrepublik dazu ergangen sind, die Hoffnungen, dass dar-
aus eine „lex mercatoria“ des Welthandels werden könnte, nicht erfüllt.8

5 S. Anhang 1. Verbindlich sind jedoch allein die sechs authentischen Sprachfassun-
gen des Übereinkommens; s. noch Rn.  104.

6 S. Großfeld/Winship, The Law Professor Refugee, 18 Syracuse J. Int.’l L. & Com. 
(1992), 3, 11.

7 Vgl. hierzu zunächst Dölle/Dölle, S. XXXI ff.; ferner die Mitteilungen in RabelsZ 
3 (1929) 405 f.; 5 (1931) 207; die Berichte von Ernst Rabel, RabelsZ 9 (1935) 1 ff.; 17 
(1952) 212 ff.; von Otto Riese, RabelsZ 22 (1957) 16 ff.; 29 (1965) 1 ff. und von von 
Caemmerer, RabelsZ 29 (1965) 101 ff. sowie Schlecht riem, Geschichte.

8 Zur Rechtsprechung s. Schlecht riem/Magnus, Internationale Rechtsprechung zu 
EKG und EAG, 1987; vgl. zur Bedeutung des Haager Einheitlichen Kaufrechts noch 
Schlecht riem, Einheitliches UN-Kaufrecht, S.  2.
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2. UNCITRAL-Entwürfe und Wiener Kaufrechtskonferenz

 5 5Die Bemühungen um weltweite Vereinheitlichung des Kaufrechts wa-
ren damit aber nicht gescheitert. Äußeres Signal des Fortgangs war die 
Inangriffnahme der Kaufrechtsvereinheitlichung durch UNCITRAL9, 
und zwar zunächst durch eine mit der Erarbeitung eines neuen Überein-
kommens betraute Arbeitsgruppe.10 Die Bemühungen dieser wie auch 
der weiteren Arbeitsgruppen begannen nicht auf einer tabula rasa, son-
dern auf der Grundlage des Haager Kaufrechts und damit der wissen-
schaftlichen Vorarbeiten Ernst Rabels, so dass die schließlich der Wiener 
UN-Konferenz im Jahre 1980 unterbreiteten Entwürfe und der dort erar-
beitete Text immer noch stark durch die Vorarbeiten und Entwürfe Ernst 
Rabels beeinflusst waren.11

 6 6Die Diplomatische Konferenz fand in der Zeit vom 10. März bis 11. 
April 1980 in den Räumen der Neuen Hofburg in Wien statt. In der 
Schlussabstimmung sprachen sich 42 Staaten für das Übereinkommen 
aus; zehn Staaten enthielten sich der Stimme. Am 11. April wurde die 
Schlussakte der Konferenz in einer feierlichen Zeremonie unterzeichnet; 
mit Hinterlegung der 9., 10. und 11. Ratifikationsurkunde durch Italien, 
die U. S. A. und China im Jahre 1986 waren sodann – wie oben erwähnt 
– die Voraussetzungen für das Inkrafttreten des Übereinkommens am 
1. Januar 1988 erreicht.

 7 7Die Zahl der Vertragsstaaten, die das Übereinkommen in Geltung ge-
setzt haben, ist seitdem ständig gestiegen; bei Abschluss dieses Manu-
skriptes im Juni 2016 betrug sie bereits 85.12 Die Literatur zum CISG ist 
inzwischen unüberschaubar geworden. Das Einheitskaufrecht hat sich 
aber auch in der Praxis durchgesetzt: Inzwischen sind weltweit Tausende 

9 United Nations Commission on International Trade Law, eine auf Antrag Un-
garns durch die Resolution Nr.  2205 (XXI) vom 17.12.1966 der Vollversammlung der 
UN als ständiger Ausschuss eingesetzte Kommission, UNCITRAL YB I (1968–1970), 
S.  65.

10 Vgl. hierzu die Berichte bei Herber, Das Arbeiten des Ausschusses der Vereinten 
Nationen für internationales Handelsrecht (UNCITRAL), RIW 1974, 579 sowie in 
RIW 1976, 126; RIW 1977, 317; RIW 1980, 81. Für Einzelheiten der Arbeitsgruppe 
und des Vorgehens von UNCITRAL und der eingesetzten Arbeitsgruppe siehe UN-
CITRAL YB I (1968–1970), S.  78, sowie O. R., S. XIII und S.  195 ff.

11 Vgl. zu den Arbeiten von UNCITRAL und der Arbeitsgruppen im Einzelnen die 
verschiedenen Darstellungen von Schlecht riem, z. B. Einheitliches UN-Kaufrecht, 
S.  2 ff. sowie in Einheitliches Kaufrecht und nationales Obligationenrecht, S.  30 ff., vor 
allem aber die Berichte von Herber, RIW 1974, 577 ff.; RIW 1976, 125 ff.; RIW 1977, 
314 ff.; U. Huber, RabelsZ 43 (1979), 413 ff. sowie die (Schweizer) Botschaft betref-
fend das Wiener Übereinkommen über Verträge über den Internationalen Warenkauf, 
BBl. 1989 I 745 ff., ferner Honnold (Hrsg.), Documentary History.

12 S. die Liste der Vertragsstaaten in Anhang 3.
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von Schiedssprüchen und gerichtlichen Entscheidungen13 in Anwendung 
des CISG ergangen,14 und auch in der deutschen Anwaltschaft verlieren 
die anfänglichen Vorbehalte gegen das CISG an Boden (dazu noch näher 
Rn.  16 f.).

II. Aufbau und Grundzüge des UN-Kaufrechts

 8 8Das Übereinkommen ist in vier Teile gegliedert. Teile I–III – Artt.  1–88 
CISG – regeln das einheitliche Kaufrecht für grenzüberschreitende Wa-
renkaufverträge; Teil  IV – Artt.  89–101 CISG – normiert die völkerrecht-
lichen Schlussklauseln.

 9 9Teil  I enthält zunächst die Vorschriften über Anwendungsvorausset-
zungen und Anwendungsbereich. Daneben enthält er aber auch schon 
allgemeine materiellrechtliche Bestimmungen zur Auslegung von Wil-
lenserklärungen – Art.  8 CISG –, zur Geltung von Bräuchen – Art.  9 
CISG –, zur Niederlassung – Art.  10 CISG – und zur Form von Rechtsge-
schäften oder geschäftsähnlichen Handlungen, Artt.  11–13 CISG. Teil  II 
enthält die für den Abschluss von Kaufverträgen maßgeblichen Vor-
schriften. Teil  III normiert dann das eigentliche Kaufrecht, d. h. die Rege-
lung der Rechte und Pflichten der Parteien sowie der Rechtsbehelfe bei 
Leistungsstörungen. Vor allem auf Wunsch der skandinavischen Staaten 
wurde die Möglichkeit berücksichtigt, nur Teil  III oder auch nur Teil  II, 
jeweils zusammen mit Teil  I zu übernehmen, was in Art.  92 CISG, aber 
auch in der Ausgestaltung einzelner materieller Kaufrechtsvorschriften 
berücksichtigt worden ist. Nachdem die skandinavischen Staaten Teil  II 
unter Nutzung dieser Vorbehaltsmöglichkeit anfänglich nicht in Geltung 
gesetzt hatten, haben sie die erklärten Vorbehalte im Jahre 2012 jedoch 
zurückgenommen, sodass das Übereinkommen künftig auch in diesen 
Staaten uneingeschränkt gelten wird.

 10 10Das CISG ist im Vergleich zu seinem Vorläufer, dem Einheitlichen Haa-
ger Kaufrecht (EKG und EAG), aber auch im Vergleich zum BGB sehr 
viel übersichtlicher und transparenter gegliedert. Vor allem ist das Sys-
tem der Rechtsbehelfe bei Leistungsstörungen in Teil  III nach einem ein-
heitlichen, für beide Seiten (Verkäufer und Käufer) gleichermaßen gel-

13 Aus der U.S.-amerikanischen Rspr. David S. Taub et al. v. Marchesi Di Barolo 
S.p.A., U. S. Dist. Ct. (E. D. N. Y.), 10.12.2009, CISG-online Nr.  2721: „Federal courts, 
including this Court, have had little difficulty in interpreting and applying the CISG.“

14 Vgl. zur Zahl der veröffentlichten Entscheidungen zum CISG sowie weiteren em-
pirischen Erkenntnissen zu seiner praktischen Bedeutung Schroeter, Empirical Evi-
dence, S.  651 ff.
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tenden Grundmuster aufgebaut. Auch wird nicht mehr zwischen ver-
schiedenen Erscheinungsformen eines Vertragsbruchs unterschieden; 
nur ausnahmsweise werden zusätzliche und spezielle Rechtsfolgen für 
bestimmte Vertragsbruchmodalitäten angeordnet.15 Das Übereinkom-
men normiert zunächst das Pflichtenprogramm für jede Seite, also in 
Artt.  30–44 CISG die Pflichten des Verkäufers und in Artt.  53–60 CISG 
die Pflichten des Käufers; im Anschluss daran werden dann jeweils die 
Rechtsbehelfe geregelt, d. h. des Käufers wegen Vertragsbruchs durch 
den Verkäufer – Artt.  45–52 CISG – und des Verkäufers wegen Vertrags-
bruchs durch den Käufer, Artt.  61–65 CISG. Allerdings sind in die Rege-
lung des Pflichtenprogramms des Verkäufers bereits Voraussetzungen 
seiner Haftung, die der Käufer zu beachten hat, in Gestalt der Vorschrif-
ten über Untersuchungs- und Rügeobliegenheit des Käufers eingefügt. 
Zur Regelung der Zahlungspflicht des Käufers im weiteren Sinne gehören 
auch die Vorschriften über die Gefahrtragung (Artt.  66–70 CISG), ob-
wohl sie erst hinter den Rechtsbehelfen des Verkäufers wegen Pflichtver-
letzungen des Käufers eingeordnet sind.

 11 11Die dem deutschen Juristen vertraute Regelungstechnik, allgemeine 
Regeln vor die Klammer zu ziehen, wird im Übereinkommen ebenfalls 
genutzt, allerdings nicht sehr übersichtlich: Teil  I enthält bereits, wie 
oben Rn.  9 erwähnt, allgemeine Vorschriften, etwa zur Auslegung von 
rechtsgeschäftlichen Erklärungen und ihrer Form, die nicht nur für Teil  II 
(Abschluss von Kaufverträgen), sondern auch für die in Anwendung der 
materiellen Regeln in Teil  III möglichen oder erforderlichen Erklärungen 
gelten, wie z. B. die Erklärung der Aufhebung des Vertrages. Im Teil  III 
werden ebenfalls zunächst allgemeine Regeln in den Artt.  25–29 CISG 
vorangestellt, und zwar eine Definition des wesentlichen Vertragsbruchs 
– Art.  25 CISG –, Regeln zur Absendebedürftigkeit von Erklärungen – 
Artt.  26, 27 CISG –, zum Erfüllungsanspruch – Art.  28 CISG – und zur 
Vertragsänderung – Art.  29 CISG. Allgemeine Regeln enthält im Teil  III 
aber auch Kapitel V über den vorweggenommenen Vertragsbruch und 
die Verletzung der Pflichten aus Sukzessivlieferungsverträgen (Artt.  71–
73 CISG), Schadenersatz (Artt.  74–77, 79 CISG), Zinsen (Art.  78 CISG), 
die Rechtsfolgen einer Vertragsaufhebung (Artt.  81–84 CISG) sowie 
Pflichten zur Bewahrung der Ware und Möglichkeiten des Selbsthilfever-
kaufs (Artt.  85–88 CISG) – Vorschriften, die für beide Seiten relevant 
werden können.

15 Beispiele solcher Sonderregelungen sind etwa die Minderung, Art.  50 CISG, die 
nur bei vertragswidriger Sachbeschaffenheit, nicht aber bei Rechtsmängeln gegeben 
ist, ferner die Rechtsfolgen einer unterlassenen Spezifikation des Käufers beim Spezi-
fikationskauf, Art.  65 CISG.


